
Preisanpassung zum 01.02.2009
Aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten und der erhöhten Mehrbelastungen aus dem Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien
(EEG) sind wir gezwungen, unsere Strompreise anzupassen.

01.02.2009

Tarifarten

netto brutto netto brutto

HT bis 500 kWh/Jahr, ohne Leistungsmessung 29,86 Cent/kWh 35,53 Cent/kWh 29,86 Cent/kWh 35,53 Cent/kWh
HT bis 10.000 kWh/Jahr, ohne Leistungsmessung 16,31 Cent/kWh 19,41 Cent/kWh 18,38 Cent/kWh 21,87 Cent/kWh
HT ab 10.001 kWh/Jahr, ohne Leistungsmessung 16,31 Cent/kWh 19,41 Cent/kWh 19,31 Cent/kWh 22,98 Cent/kWh
Niedertarif 14,76 Cent/kWh 17,56 Cent/kWh 14,76 Cent/kWh 17,56 Cent/kWh

Bis 500 kWh/Jahr HT, Eintarif ohne Leistungsmessung 30,60 €/Jahr 36,41 €/Jahr 30,60 €/Jahr 36,41 €/Jahr

Bis 10.000 kWh/Jahr HT, Eintarif ohne Leistungsmess. 93,10 €/Jahr 110,79 €/Jahr 93,10 €/Jahr 110,79 €/Jahr
Zeitzonentarif* ohne Leistungsmessung 136,21 €/Jahr 162,09 €/Jahr 136,21 €/Jahr 162,09 €/Jahr

Ab 10.001 kWh/Jahr HT, Eintarif ohne Leistungsmess. 93,10 €/Jahr 110,79 €/Jahr 0,00 €/Jahr 0,00 €/Jahr
Zeitzonentarif* ohne Leistungsmessung 136,21 €/Jahr 162,09 €/Jahr 43,11 €/Jahr 51,30 €/Jahr

Verrechnungspreise für Zähler und
zusätzliche Geräte

Im Jahresgrundpreis sind folgende
Verrechnungspreise enthalten:
Eintarifzähler 30,60 €/Jahr 36,41 €/Jahr 30,60 €/Jahr 36,41 €/Jahr
Zweitarifzähler mit Zeitsteuerung 61,20 €/Jahr 72,83 €/Jahr 61,20 €/Jahr 72,83 €/Jahr

Nicht im Grundpreis enthalten sind
die Verrechnungspreise für:
Stromwandlersatz 44,75 €/Jahr 53,25 €/Jahr 44,75 €/Jahr 53,25 €/Jahr
Zusätzliche Zeitsteuergeräte 30,60 €/Jahr 36,41 €/Jahr 30,60 €/Jahr 36,41 €/Jahr

Die angegebenen Bruttopreise beinhalten die Mehrwertsteuer in Höhe von 19,00% (Stand 01.02.2009)

Die Verbrauchspreise beinhalten die Energielieferung, das Entgelt für den Netzzugang, die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh, 

Preisblatt Allgemeine Tarife 
für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz

Bedarfsarten

Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) der Ortsgemeinde Waldsee

Verbrauchspreise:

gem. §§ 36 und 38 EnWG

* Zum Einsatz des Zeitzonentarifs wird eine Beratung durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen empfohlen.

des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU), gültig ab
Grund- und Ersatzversorgung

Haushalt und Landwirtschaft Gewerblicher, Beruflicher und Sonstiger Bedarf

die Konzessionsabgabe sowie die Zuschläge nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG).

Jahres-Grundpreise:


